
 

 

 

Bericht des Vorstands der aap Implantate AG an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2, 

186 Abs. 4 S. 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 4 (Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2014/I) 

 

Zu Tagesordnungspunkt 4 der Hauptversammlung der aap Implantate AG (die „Gesellschaft“) am 

13. Juni 2014 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, § 5 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft (Geneh-

migtes Kapital 2007/I) zu streichen und das Genehmigte Kapital gemäß § 5 Abs. 5 der Satzung der Ge-

sellschaft (Genehmigtes Kapital 2009/I) aufzuheben sowie ein neues Genehmigtes Kapital (Genehmig-

tes Kapital 2014/I) zu schaffen. 

 

Die Satzung der Gesellschaft sieht in § 5 Abs. 4 vor, dass der Vorstand der Gesellschaft bis zum 

26. August 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt war, dass Grundkapital der Gesellschaft 

um bis zu EUR 1.721.578,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Von dieser Ermächtigung ist 

kein Gebrauch gemacht worden. Sie ist abgelaufen und soll aus der Satzung der Gesellschaft gestri-

chen werden. Ferner sieht die Satzung in § 5 Abs. 5 die Ermächtigung des Vorstands vor, das Grundka-

pital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt noch EUR 5.238.385,00 zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I). Die Ermächtigung lautete ursprünglich auf EUR 8.026.571,00 

und ist teilweise in Höhe von EUR 2.788.186,00 ausgenutzt worden. Diese Ermächtigung läuft am 

6. August 2014 aus und soll daher aufgehoben werden.  

 

Um der Gesellschaft kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten 

schlagen Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 4 die Schaffung eines neuen Geneh-

migten Kapitals von bis zu EUR 6.959.963,00 vor (Genehmigtes Kapital 2014/I). Da die Entscheidungen 

über die Deckung eines Kapitalbedarfs oder das Wahrnehmen einer strategischen Option in der Regel 

kurzfristig zu treffen sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Gesellschaft ohne Zeitverzug 

handlungsfähig ist. Mit dem Instrument des Genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfor-

dernis Rechnung getragen. Es liegt im Interesse der Gesellschaft, dass sie über eine möglichst umfas-

sende Flexibilität bei ihrer Unternehmensfinanzierung verfügt. Diesem Interesse dient das Genehmigte 

Kapital. 

 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktio-

näre vor. Der Ausschluss des Bezugsrechts bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Gemäß §§ 203 

Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG erstattet der Vorstand der Gesellschaft zu Tagesordnungspunkt 4 der 

Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Akti-

onäre den folgenden Bericht: 

 

a) Der Gesetzgeber hat in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG zum Ausdruck gebracht, dass eine Kapitalerhöhung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt, un-

ter erleichterten Bedingungen möglich sein soll. Der Ausgabepreis der neu ausgegebenen Aktien 

wird am Börsenkurs ausgerichtet und kann den Durchschnittskurs der Tage vor der Zeichnung der 

Aktien nur geringfügig unterschreiten. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnut-

zung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des aktuellen Börsenpreises betragen. 

Dadurch werden wirtschaftliche Nachteile für die von dem Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktio-

näre weitestgehend vermieden. Die von dem Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre haben zu-

dem bei Ausübung der Ermächtigung grundsätzlich die Gelegenheit, durch den Erwerb von Aktien 
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der Gesellschaft über die Börse ihre bisherige Beteiligungsquote aufrecht zu erhalten. Die Vermö-

gens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre der Gesellschaft sind daher wirtschaftlich nicht 

wesentlich beeinträchtigt. Der Vorstand wird dagegen in die Lage versetzt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats kurzfristig und zu einem nahe am Börsenpreis liegenden Emissionspreis neue Eigen-

mittel für die Gesellschaft zu beschaffen und die Eigenkapitalbasis zu stärken. Eine derartige Kapi-

talerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höhe-

ren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. 

 

b) Der Ausschluss des Bezugsrechts soll zudem zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unter-

nehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen sowie bei Unternehmenszusammenschlüssen 

möglich sein. Ferner soll der Ausschluss des Bezugsrechts zum Zweck der Gewinnung sonstiger 

Sacheinlagen möglich sein, wenn der Erwerb im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

liegt. Zum Zwecke der Schonung der Liquidität der Gesellschaft kann es sinnvoll sein, eine Akquisi-

tion nicht mit Barmitteln, sondern vielmehr mit Aktien zu bezahlen. Das Genehmigte Kapital ver-

setzt Vorstand und Aufsichtsrat in die Lage, in diesen Fällen flexibel zu reagieren. Der Vorstand 

prüft fortlaufend Gelegenheiten für die Gesellschaft zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-

mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen. Der Erwerb derartiger Beteiligungen oder Un-

ternehmen liegt insbesondere im Interesse der Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer Festigung 

oder Verstärkung der Marktposition der Gesellschaft führt. Um dem Interesse an einer Bezahlung 

in Form von Aktien der Gesellschaft für den Fall eines erfolgreichen Abschlusses solcher Verträge 

zeitnah und flexibel Rechnung tragen zu können, ist es erforderlich, dass der Vorstand zu der Aus-

gabe von neuen Aktien gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird. Gleiches gilt bei der Gewinnung sonstiger, im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegender Sacheinlagen. Es kommt bei dem Bezugs-

rechtsausschluss zwar zu einer entsprechenden Verwässerung der Beteiligungs- und Stimm-

rechtsquoten der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung des Bezugsrechts wäre aber der Er-

werb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstiger 

Sacheinlagen voraussichtlich nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre 

verbundenen Vorteile nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit 

Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht. Wenn sich die Möglichkeit zum Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren soll-

te, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob eine Inanspruchnahme des Genehmigten Kapitals 

2014/I zum Zweck des Erwerbs erforderlich und geboten ist. Der Vorstand wird dies nur dann tun, 

wenn der Unternehmens- bzw. Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft 

im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Das Gleiche gilt für die Gewinnung sonstiger 

Sacheinlagen. Nur, wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erfor-

derliche Zustimmung erteilen. Die Bewertung der Aktien der Gesellschaft wird sich an dem jewei-

ligen Börsenkurs und dem wahren Wert der Gesellschaft ausrichten. Der Wert des jeweils zu er-

werbenden Unternehmens oder der Unternehmensbeteiligung wird nach anerkannten Bewer-

tungsmaßstäben bestimmt werden. 

 

c) Darüber hinaus kann das Bezugsrecht ausgeschlossen werden, soweit es erforderlich ist, um den 

Inhabern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw. Optionsrechts 
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zustehen würde. Schuldverschreibungen werden in der Regel mit einem Verwässerungsschutz 

ausgestattet, der vorsieht, dass den Inhabern oder Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissio-

nen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es den Aktionären zusteht. Die 

Inhaber oder Gläubiger werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Auf diese Weise 

wird vermieden, den Wandlungs- bzw. Optionspreis ermäßigen zu müssen. Um Schuldverschrei-

bungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Derzeit sind keine Options- oder Wandel-

schuldverschreibungen ausgegeben. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung sollen rein vorsorg-

lich die entsprechenden Voraussetzungen für den Fall geschaffen werden, dass eine künftige 

Hauptversammlung die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Ausgabe schafft. 

 

d) Die Ermächtigung, etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

dient der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses und damit der Erleichterung der 

technischen Durchführung der Kapitalerhöhung. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktio-

näre ausgeschlossenen Aktien werden über die Börse oder bestmöglich an Dritte veräußert. 

 

Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2014/I berichten. 


